
Stadtgemeinde Weiz | Bauamt�
Hauptplatz 7, 8160 Weiz 				�

aufgrabung@weiz.at
TEL 03172 2319 400 

FORMULAR AUFGRABUNGSRICHTLINIE

AUFTRAGGEBER*IN (BAUHERR*IN)

Firma / Privatperson *

Straße und Hausnummer * PLZ und Ort*

Tel. Nr. *

E-Mail-Adresse *

* Pflichtfelder

Unterschrift Auftraggeber*in *1

*1 Mit der Unterfertigung wird die Aufgrabungsrichtlinie der Stadtgemeinde Weiz (www.weiz.at/aufgrabungsrichtlinie) zur Kenntnis genommen 
und gilt als vereinbart. 

BAUAUSFÜHRENDE FIRMA (BAUFÜHRER*IN)

Name *

Straße und Hausnummer * PLZ und Ort*

Tel. Nr. *

E-Mail-Adresse *

Unterschrift Bauführer*in *2 

*2 Die Aufgrabungsrichtlinie der Stadtgemeinde Weiz (www.weiz.at/aufgrabungsrichtlinie) wird zur Kenntnis genommen und deren
Einhaltung zugesichert. Die Bewilligung zur Inanspruchnahme öffentlichen Gutes kann jederzeit ohne Entschädigung durch den Straßenverwalter 
widerrufen werden.

ORT DES BAUVORHABENS

Straße und Hausnummer * Grundstücksnummer*

Katastralgemeinde  *
Beginn des  
Bauvorhabens  *

Ende  des  
Bauvorhabens  *

ART DER WIEDERHERSTELLUNG (siehe Punkt B2 der Aufgrabungsrichtlinie der Stadtgemeinde Weiz)  *3

Herstellung der definitiven Instandsetzung unmittelbar nach der Aufgrabung

Herstellung einer provisorischen Instandsetzung und spätere endgültige Instandsetzung

Herstellung einer provisorischen Instandsetzung und Ablöse (Entrichtung eines Abstattungsbetrages) der 
endgültigen Instandsetzung

*3 Änderung der Wiederherstellungsart lt. Teil B2 durch den Straßenverwalter möglich.
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Geschäftszahl 
(wird vom 

Straßenverwalter 
vergeben)
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aufgrabung@weiz.at
TEL 03172 2319 400 

FORMULAR AUFGRABUNGSRICHTLINIE

BESCHREIBUNG BAUVORHABEN

VERPFLICHTENDE ANLAGEN: - Lageplan

-  Lageskizze & Foto

MELDUNG FERTIGSTELLUNG 

UnterschriftDatum

VOM / VON DER STRASSENERHALTER*IN AUSZUFÜLLEN 

Abnahme erfolgt von

Datum Unterschrift

1 2 3 4 5

VOM STRASSENVERWALTER AUSZUFÜLLEN 

Wiederherstellung entsprechend dem Straßentyp: 

Zusätzliche Beilagen 

Für die Stadtgemeinde Weiz

Zustimmung erteilt

provisorische Fertigstellung

endgültige Fertigstellung


	A.  Allgemeiner Teil
	1.  Geltungsbereich
	2. Begriffsbestimmungen – Definitionen
	2.1 Straßenanlage(n)
	2.2 Gemeindestraßenverwalter (Bauamt – folglich kurz „Straßenverwalter“)
	2.3 Gemeindestraßenerhalter (Wirtschaftshof – folglich kurz „Straßenerhalter“)
	2.4 Bauherr
	2.5 Bauführer
	2.6 Zustimmungswerber/Zustimmungsinhaber
	2.7  Straßenpolizeibehörde
	2.8  Kleinbauvorhaben
	2.9  Größere Bauvorhaben
	2.10  Neue Straßen
	2.11  Restflächen
	2.12  Anlagen

	3. Ansuchen
	3.1 Erteilung einer Zustimmung
	3.2 Das Ansuchen ist vor geplanten Beginn der Bautätigkeiten digital per Mail unter  AUFGRABUNG@WEIZ.AT einzubringen.
	3.3 Dem Ansuchen sind ein Lageplan sowie Fotos anzuschließen.
	3.4 Bei größeren Bauvorhaben (Punkt 2.9.) ist frühzeitig vom Antragsteller ein Lokalaugenschein unter Beiziehung aller Betroffenen zu organisieren und gemeinsam mit dem Straßenverwalter durchzuführen.
	3.5 Mit der Unterfertigung des Ansuchens (Beilage F) durch den Zustimmungswerber nimmt dieser die gegenständliche Richtlinie ausdrücklich zur Kenntnis und verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Bestimmungen.
	3.6 Für die Abdeckung des administrativen Aufwandes hat der Zustimmungswerber einen Kostenbeitrag laut beiliegendem Tarifblatt (Beilage E) pro Ansuchen zu bezahlen. Der Kostenbeitrag wird mit Übermittlung der Vereinbarung (Bewilligung) fällig und ist ...
	3.7 Unberührt von dieser Aufgrabungsrichtlinie bedarf es einer Bewilligung nach § 90 StVO durch die Straßenpolizeibehörde. Für diese ist gesondert anzusuchen.

	4. Bewilligung
	4.1 Nach Einlangen des vollständigen Ansuchens (Beilage F) und nach Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen hat die Straßenverwaltung über die Erteilung der Bewilligung zu entscheiden.
	 Kleinbauvorhaben: Die Bewilligung der Straßenverwaltung erfolgt innerhalb von 3 Wochen ab Einlangen des vollständigen Ansuchens.
	 Größere Bauvorhaben: Die Bewilligung der Straßenverwaltung erfolgt innerhalb von 6 Wochen ab Einlangen des vollständigen Ansuchens.
	4.2 Im Ansuchen wird vom Zustimmungswerber die Art der Wiederherstellung für ihn bindend bekanntgegeben. Das Ausmaß der Wiederherstellung und der Straßentyp (Beilage D) werden von der Straßenverwaltung vorgegeben.
	4.3 In begründeten Fällen können Terminfestlegungen, z.B. Aufschub der beantragten Bauarbeiten bis in die Ferienmonate oder Aufschub bis zur Fertigstellung von in Arbeit befindlichen Baustellen im Grabungs- bzw. Umleitungsbereich getroffen werden.
	4.4 Wenn bewilligte Arbeiten nicht binnen einer Frist von zwei Wochen nach dem bewilligten Zeitpunkt beginnen, erlischt die erteilte Bewilligung. In diesem Fall ist eine neue Bewilligung erforderlich; selbiges gilt bei Erweiterung des bewilligten Umfa...

	5. Behebung von Gebrechen
	6. Aufgrabungsverbot neue Strassen
	6.1 Jede Aufgrabung einer Straße nach einem Neubau bzw. nach einer Sanierung ist während der Sperrfrist von 5 Jahren untersagt.
	6.2 In begründeten und dringlichen Einzelfällen kann die Straßenverwaltung Ausnahmen bewilligen. Die Straßenverwaltung ist dazu berechtigt, im Falle einer Bewilligung während der Sperrfrist eine Wiederherstellung des Asphaltbelages über die gesamte St...

	7. Pflichten des Zustimmungsinhabers
	7.1 Der Zustimmungsinhaber hat alle Arbeiten nach dem Stand der Technik, der RVS (Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau), den technischen Normen (insbesondere ÖNORM B 2533 – „Unterirdische Einbauten in Straßen; Planungsrichtlinien für deren ...
	7.2 Vor Baubeginn hat sich der Zustimmungsinhaber bei den jeweiligen Versorgungsträgern über das Vorhandensein von Einbauten zu informieren. Bei der Arbeitsdurchführung sind die Vorschriften der Versorgungsträger bezüglich der Sicherung ihrer Einbaute...
	7.3 Bei Arbeiten in Straßenzügen, in denen Grüninseln, Grünanlagen oder Bäume vorhanden sind, sind die Vorgaben der ÖNORM B 1121 – „Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ einzuhalten. Zerstörte, beschädigte oder entfernte Bäume, ...

	8. Überwachung der Bauführung Abnahmeprüfung
	8.1 Die Straßenverwaltung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen eine Überprüfung der Bauführung veranlassen. Wird bei solch einer Überprüfung festgestellt, dass Arbeiten unsachgemäß ausgeführt werden oder den allgemein anerkannten Regeln der Tech...
	8.2 Bestehen Zweifel über die ordnungsgemäße Bauausführung sind vom Zustimmungsinhaber auf Verlangen der Straßenverwaltung Abnahmeprüfungen zu veranlassen. Die Abnahmeprüfungen sind durch eine akkreditierte Prüfanstalt durchzuführen. Die Prüfergebniss...
	8.3 Die Auswertung der Ergebnisse aus der Abnahmeprüfung hat gemäß RVS zu erfolgen. Bei Ergebnissen, die nicht der Vorgabe des Straßentyps laut Bewilligung (Punkt 4.2.) entsprechen, ist der Straßenaufbau entsprechend der Bewilligung (Punkt 4.2.) neu h...

	9. Meldung Fertigstellung und Abnahme
	9.1 Nach Fertigstellung der Bautätigkeiten ist das Formular Ansuchen (Beilage F) mit der Meldung der Fertigstellung umgehend digital per Mail unter  AUFGRABUNG@WEIZ.AT einzubringen. Es ist bekannt zu geben, ob eine provisorische oder endgültige Instan...
	9.2 Nach Fertigstellungsmeldung erfolgt die Abnahme durch den Straßenerhalter.
	9.3 Nach erfolgter Abnahme durch den Straßenerhalter wird eine Bestätigung über die Abnahme an den Zustimmungsinhaber übermittelt.

	10. Haftung und Schadenersatz
	10.1 Der Zustimmungsinhaber haftet für alle Schäden, die bei oder im Zuge der Bauführung entstehen. Eine Haftung des Straßenverwalters oder des Straßenerhalters ist ausgeschlossen.
	10.2 Die Haftzeit für derartige Ansprüche beträgt 5 Jahre und beginnt mit Ende des Monats zu laufen, in dem die Abnahme der fertig gestellten Arbeiten durch den  Straßenerhalter erfolgt (Unterschrift Formular Ansuchen).

	11. Abänderung oder Widerruf der Bewilligung
	11.1 Der Straßenverwalter behält sich das Recht vor, im Falle einer Verletzung der Vereinbarung durch den Zustimmungsinhaber, die Zustimmung nachträglich einzuschränken (Abänderung der Bewilligung) und/oder, wenn erforderlich, zu widerrufen (Widerruf ...
	11.2 Bei Abänderung der Bewilligung hat der Zustimmungsinhaber seine Baumaßnahme bzw. Bauausführung binnen vom Straßenverwalter vorgegebener Frist und eventuell erteilter Auflagen anzupassen und dementsprechend auszuführen, falls notwendig auch gänzli...
	11.3 Kommt der Zustimmungsinhaber einem solchen Änderungs- oder Rückbauauftrag nicht nach, ist die Straßenverwaltung berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des Zustimmungsinhabers selbst auszuführen oder ausführen zu lassen.

	12. Einbau, Umbau, Verlegung und Auflassung von Anlagen
	12.1 Die Bestimmungen dieser Aufgrabungsrichtlinie (insbesondere die Bewilligungspflicht nach Punkt 4.) gelten sowohl für den Einbau neuer als auch für den Umbau, die Verlegung und die Auflassung von bestehenden Anlagen auf oder in der Straßenanlage.
	12.2 Der Zustimmungsinhaber hat, sofern der widmungsgemäße Gebrauch der Straßenanlage erschwert wird, die gegenständliche Anlage(n) auf eigene Kosten und in angemessener Frist in Koordination mit dem Straßenverwalter und dem Straßenerhalter so umzubau...
	12.3 Der Zustimmungsinhaber hat bei Auflassung einer Anlage auf eigene Kosten und in angemessener Frist in Koordination mit dem Straßenverwalter und dem Straßenerhalter den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen (Teil B).
	12.4 Der Zustimmungsinhaber haftet für alle Schäden, die durch ihn oder von ihm beauftragte bzw. ihm zurechenbare Personen verursacht werden, sowie für eventuelle, im Zusammenhang mit dem Einbau, Umbau, der Verlegung oder der Auflassung der errichtete...

	13. Rechtsnachfolge
	14. Datenschutz
	14.1 an das Kontrollamt und im Rahmen der Gemeindeaufsicht durch das Land an  beauftragte Dritte, die zur vollen Verschwiegenheit über die Daten verpflichtet sind,
	14.2 allenfalls an den Landes-Rechnungshof, den Bundes-Rechnungshof und das  zuständige Bundesministerium,
	14.3 an Gerichte sowie an Versorgungsträger (z.B. Wasserwerk, Wirtschaftshof, diverse Leitungsträger) als auch Dritte, welche ein berechtigtes Interesse am Erhalt der  Daten haben, zu übermitteln.


	B. Technischer Teil
	1.  Durchführung der Bauarbeiten
	1.1 Für die Ausführung der Arbeiten gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), die einschlägigen technischen Normen in der geltenden Fassung und die Bestimmungen der Bewilligung.
	1.2 Die Verschmutzung von öffentlichen Verkehrsflächen, bedingt durch Bauarbeiten auf oder neben diesen Flächen, ist gemäß § 92 StVO verboten. Bei Zuwiderhandlung wird auf Kosten des Bauführers eine Straßenreinigung veranlasst.
	1.3 Bei allen Einbauten ist eine Überdeckung von mindestens 100 cm, gemessen von der Straßen- bzw. Gehsteigoberfläche über dem höchsten Leitungsteil einzuhalten. Die Unterschreitung der oben angeführten Überdeckungshöhen sind im Einvernehmen mit der S...
	1.4 Stößt der Bauführer im Zuge einer Aufgrabung auf Hohlräume im Straßenkörper, so sind diese im Einvernehmen mit dem Straßenerhalter auf Kosten des Bauherrn mit geeignetem Material aufzufüllen.
	1.5 Treten Schäden am angrenzenden Straßenkörper auf, so hat die ordnungsgemäße Instandsetzung der betroffenen Asphaltkonstruktion auf Kosten des Bauführers zu erfolgen.
	1.6 Wenn außerhalb des unmittelbaren Baustellenbereiches Schäden durch baustellenbedingte Maßnahmen (Verkehrsumleitung, Baustellenverkehr) verursacht werden, sind die aufgetretenen Schäden nach den Anordnungen des Straßenerhalters zu beheben. Nötigenf...
	1.7 Bei Grabungen im Bereich von Randleisten und Spitzgräben bzw. Entwässerungsrinnen (Rigole) sind diese entsprechend den Vorgaben des Straßenerhalters ordnungsgemäß instand zu setzen. Bei Querungen sind Randleisten, Spitzgräben, Entwässerungsrinnen ...
	1.8 Bei der Durchführung von Aufgrabungen hat der Bauführer jede Gefährdung und jede vermeidbare Umweltbelästigung hintanzuhalten. Die Arbeiten sind unter größtmöglicher Vermeidung von Lärm, Staub und Luftverunreinigung durchzuführen.
	1.9 Die Stadtgemeinde Weiz kann, sofern es im öffentlichen Interesse liegt, Arbeiten ganz oder teilweise an Sonn- und Feiertagen, zur Nachtzeit oder auch während bestimmter Tageszeiten anordnen oder auch verbieten. Zu Arbeiten während der Nachtzeit kö...
	1.10 Die Aufgrabungsstelle ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften allseitig gegen die Verkehrsflächen hin abzusichern. Die Lagerung von Baumaterial darf nur innerhalb der gekennzeichneten Arbeitsstellen vorgenommen werden und ist von den Straß...
	1.11 Schachtdeckel, Wassereinlaufschächte, Schieberkappen, Hydranten, Schaltkästen Vermessungszeichen und dgl. dürfen im Zuge von Arbeiten nicht ohne die Zustimmung des jeweiligen Verfügungsberechtigten entfernt, abgedeckt oder blockiert werden.
	1.12 Baugruben vor Hauseingängen, Geschäftseingängen, Haus- und Grundstückszufahrten oder ähnlichen sind tragfähig zu überdecken, damit eine bestimmungsgemäße Benützung der Liegenschaft jederzeit möglich ist.
	1.13 Vor Verfüllung der Baugrube ist dem betroffenen Leitungsinhaber ausreichend Gelegenheit zu geben, ihre freigelegten Leitungen auf Beschädigungen oder Schaden zu untersuchen. Den Beginn der Verfüllung hat der Bauführer den betroffenen Leitungsinha...
	1.14 Bei Asphaltanschlüssen und Anschlüssen zu anderen Materialien sind jedenfalls Fugenbänder einzubauen.
	1.15 Erforderliche Aufmaßtermine mit dem Straßenverwalter sind vom Zustimmungsinhaber rechtzeitig zu organisieren.

	2. Art der Wiederherstellung
	2.1 Herstellung der definitiven Instandsetzung unmittelbar nach der Aufgrabung
	2.2 Herstellung einer provisorischen Instandsetzung und spätere endgültige  Instandsetzung
	2.3 Herstellung einer provisorischen Instandsetzung und Ablöse (Entrichtung eines Abstattungsbetrages) der endgültigen Instandsetzung

	3. Umfang der Wiederherstellung
	3.1 Straßenquerungen
	3.2  Neue Straßen (Punkt 2.10.)
	3.3 Restflächen (Punkt 2.11.)
	3.4 Flächen für den nichtmotorisierten Verkehr
	3.5  Straßenausrüstung

	4. Ersatzvornahme
	4.1 Wird der Verpflichtung zur provisorischen oder definitiven Wiederherstellung nicht rechtzeitig, nicht in vollem Umfang oder nicht ordnungsgemäß entsprochen, wird durch den Straßenerhalter nach schriftlicher Aufforderung und Nachfristsetzung an den...
	4.2 Nach schriftlicher Bekanntgabe hat der Zustimmungsinhaber die Kosten der Ersatzvornahme innerhalb von 14 Tagen an die Straßenverwaltung auszugleichen.
	4.3 Bei Gefahr im Verzug werden umgehend die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Instandsetzung durch die Straßenverwaltung auf Kosten des Zustimmungsinhabers veranlasst.
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	3.3 Dem Ansuchen sind ein Lageplan sowie Fotos anzuschließen.
	3.4 Bei größeren Bauvorhaben (Punkt 2.9.) ist frühzeitig vom Antragsteller ein Lokalaugenschein unter Beiziehung aller Betroffenen zu organisieren und gemeinsam mit dem Straßenverwalter durchzuführen.
	3.5 Mit der Unterfertigung des Ansuchens (Beilage F) durch den Zustimmungswerber nimmt dieser die gegenständliche Richtlinie ausdrücklich zur Kenntnis und verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Bestimmungen.
	3.6 Für die Abdeckung des administrativen Aufwandes hat der Zustimmungswerber einen Kostenbeitrag laut beiliegendem Tarifblatt (Beilage E) pro Ansuchen zu bezahlen. Der Kostenbeitrag wird mit Übermittlung der Vereinbarung (Bewilligung) fällig und ist ...
	3.7 Unberührt von dieser Aufgrabungsrichtlinie bedarf es einer Bewilligung nach § 90 StVO durch die Straßenpolizeibehörde. Für diese ist gesondert anzusuchen.

	4. Bewilligung
	4.1 Nach Einlangen des Ansuchens (Beilage F) und nach Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen hat die Straßenverwaltung über die Erteilung der Bewilligung zu entscheiden.
	4.2 Im Ansuchen wird vom Zustimmungswerber die Art der Wiederherstellung für ihn bindend bekanntgegeben. Das Ausmaß der Wiederherstellung und der Straßentyp (Beilage D) werden von der Straßenverwaltung vorgegeben.
	4.3 In begründeten Fällen können Terminfestlegungen, z.B. Aufschub der beantragten Bauarbeiten bis in die Ferienmonate oder Aufschub bis zur Fertigstellung von in Arbeit befindlichen Baustellen im Grabungs- bzw. Umleitungsbereich getroffen werden.
	4.4 Wenn bewilligte Arbeiten nicht binnen einer Frist von zwei Wochen nach dem bewilligten Zeitpunkt beginnen, erlischt die erteilte Bewilligung. In diesem Fall ist eine neue Bewilligung erforderlich; selbiges gilt bei Erweiterung des bewilligten Umfa...

	5. Behebung von Gebrechen
	6. Aufgrabungsverbot neue Strassen
	6.1 Jede Aufgrabung einer Straße nach einem Neubau bzw. nach einer Sanierung ist während der Sperrfrist von 5 Jahren untersagt.
	6.2 In begründeten und dringlichen Einzelfällen kann die Straßenverwaltung Ausnahmen bewilligen. Die Straßenverwaltung ist dazu berechtigt, im Falle einer Bewilligung während der Sperrfrist eine Wiederherstellung des Asphaltbelages über die gesamte St...

	7. Pflichten des Zustimmungsinhabers
	7.1 Der Zustimmungsinhaber hat alle Arbeiten nach dem Stand der Technik, der RVS (Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau), den technischen Normen (insbesondere ÖNORM B 2533 – „Unterirdische Einbauten in Straßen; Planungsrichtlinien für deren ...
	7.2 Vor Baubeginn hat sich der Zustimmungsinhaber bei den jeweiligen Versorgungsträgern über das Vorhandensein von Einbauten zu informieren. Bei der Arbeitsdurchführung sind die Vorschriften der Versorgungsträger bezüglich der Sicherung ihrer Einbaute...
	7.3 Bei Arbeiten in Straßenzügen, in denen Grüninseln, Grünanlagen oder Bäume vorhanden sind, sind die Vorgaben der ÖNORM B 1121 - „Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ einzuhalten. Zerstörte, beschädigte oder entfernte Bäume, ...

	8. Überwachung der Bauführung Abnahmeprüfung
	8.1 Die Straßenverwaltung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen eine Überprüfung der Bauführung veranlassen. Wird bei solch einer Überprüfung festgestellt, dass Arbeiten unsachgemäß ausgeführt werden oder den allgemein anerkannten Regeln der Tech...
	8.2 Bestehen Zweifel über die ordnungsgemäße Bauausführung sind vom Zustimmungsinhaber auf Verlangen der Straßenverwaltung Abnahmeprüfungen zu veranlassen. Die Abnahmeprüfungen sind durch eine akkreditierte Prüfanstalt durchzuführen. Die Prüfergebniss...
	8.3 Die Auswertung der Ergebnisse aus der Abnahmeprüfung hat gemäß RVS zu erfolgen. Bei Ergebnissen, die nicht der Vorgabe des Straßentyps laut Bewilligung (Punkt 4.2.) entsprechen, ist der Straßenaufbau entsprechend der Bewilligung (Punkt 4.2.) neu h...

	9. Meldung Fertigstellung und Abnahme
	9.1 Nach Fertigstellung der Bautätigkeiten ist das Formular Ansuchen (Beilage F) mit der Meldung der Fertigstellung umgehend digital per Mail unter AUFGRABUNG@WEIZ.AT einzubringen.
	9.2 Nach Fertigstellungsmeldung erfolgt die Abnahme durch den Straßenerhalter.
	9.3 Nach erfolgter Abnahme durch den Straßenerhalter wird eine Bestätigung über die Abnahme an den Zustimmungsinhaber übermittelt.

	10. Haftung und Schadenersatz
	10.1 Der Zustimmungsinhaber haftet für alle Schäden, die bei oder im Zuge der Bauführung entstehen. Eine Haftung des Straßenverwalters oder des Straßenerhalters ist ausgeschlossen.
	10.2 Die Haftzeit für derartige Ansprüche beträgt 5 Jahre und beginnt mit Ende des Monats zu laufen, in dem die Abnahme der fertig gestellten Arbeiten durch den Straßenerhalter erfolgt (Unterschrift Formular Ansuchen).

	11. Abänderung oder Widerruf der Bewilligung
	11.1 Der Straßenverwalter behält sich das Recht vor, im Falle einer Verletzung der Vereinbarung durch den Zustimmungsinhaber, die Zustimmung nachträglich einzuschränken (Abänderung der Bewilligung) und/oder, wenn erforderlich, zu widerrufen (Widerruf ...
	11.2 Bei Abänderung der Bewilligung hat der Zustimmungsinhaber seine Baumaßnahme bzw. Bauausführung binnen vom Straßenverwalter vorgegebener Frist und eventuell erteilter Auflagen anzupassen und dementsprechend auszuführen, falls notwendig auch gänzli...
	11.3 Kommt der Zustimmungsinhaber einem solchen Änderungs- oder Rückbauauftrag nicht nach, ist die Straßenverwaltung berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des Zustimmungsinhabers selbst auszuführen oder ausführen zu lassen.

	12. Einbau, Umbau, Verlegung und Auflassung von Anlagen
	12.1 Die Bestimmungen dieser Aufgrabungsrichtlinie (insbesondere die Bewilligungspflicht nach Punkt 4.) gelten sowohl für den Einbau neuer als auch für den Umbau, die Verlegung und die Auflassung von bestehenden Anlagen auf oder in der Straßenanlage.
	12.2 Der Zustimmungsinhaber hat, sofern der widmungsgemäße Gebrauch der Straßenanlage erschwert wird, die gegenständliche Anlage(n) auf eigene Kosten und in angemessener Frist in Koordination mit dem Straßenverwalter und dem Straßenerhalter so umzubau...
	12.3 Der Zustimmungsinhaber hat bei Auflassung einer Anlage auf eigene Kosten und in angemessener Frist in Koordination mit dem Straßenverwalter und dem Straßenerhalter den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen (Teil B).
	12.4 Der Zustimmungsinhaber haftet für alle Schäden, die durch ihn oder von ihm beauftragte bzw. ihm zurechenbare Personen verursacht werden, sowie für eventuelle, im Zusammenhang mit dem Einbau, Umbau, der Verlegung oder der Auflassung der errichtete...
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